
Betriebshaftpflicht-Versicherung 
für Berufsfotografen 
(12/2020) 

Versichertes Risiko 

 Tätigkeit als Fotograf / Journalist
 Durchführung von Workshops
 Durchführung von Schulungen und Seminaren

Auslandsschutz 

 Der Auslandsschutz gilt weltweit inkl. Tätigkeiten in USA/Kanada

Versicherte Schäden 

 Personen- und Sachschäden oder sich daraus ergebene Vermögensschäden (PSV)
 Schlüsselverlust
 Mietsachschäden an Räumen durch Feuer, Explosion, Leitungswasser oder Abwasser
 Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden durch sonstige Ursachen (z.B. durch einen

Kamerasturz wird der Marmorboden beschädigt)
 Be- und Entladeschäden
 Verletzung von Namensrechten (Höchstersatzleistung je Versicherungsjahr € 500.000 )
 Verletzung von Persönlichkeitsrechten
 Sonstige Tätigkeitsschäden (Schäden, die an fremden Sachen durch eine berufliche

Tätigkeit an oder mit diesen Sachen entstanden sind)
 Ansprüche aus Benachteiligungen (z.B. ein Fotomodel beklagt , die Absage eines Auftrags,

welche unter Missachtung  des Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) getroffen wurde)
 Internet-Technologien, Schäden beim Austausch von elektronischen Daten (z.B. Über-

tragung von Computer-Viren an Dritte)
 Non-Ownership-Deckung, gleicht Schäden mit niedrigerer Deckungssumme aus (z.B. bei

einem Leihwagen-Haftpflichtschaden im Ausland)
 Auslösen von Fehlalarmen
 Schäden durch Umwelteinwirkung

 Optional:
• Mietsachschäden an beweglichen Sachen (Schäden an gemieteten, geleasten,

gepachteten, geliehenen beweglichen Sachen oder Gegenständen)
• Einschluss von Angestellten/Assistenten, auch wenn diese nicht beim

Versicherungsnehmer angestellt sind
• Erhöhung der Deckungssummen für Personen- und Sachschäden
• Einschluss einer privaten Haftpflicht-Versicherung inkl. Premiumschutz
• Einschluss von Drohnen
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Unsere Tarife – Ihre Wahl 

Deckungssummen 

€ 5.000.000  

€ 3.000.000 

€ 3.000.000 

€ 250.000 

€ 100.000  

€ 25.000    

€ 1.000.000 

Für Personen-, Sach- und Vermögensschäden   
Höchstersatzleistung je Versicherungsjahr: € 10.000.000 

Für Umwelthaftpflicht-Basisversicherung;  Selbstbeteiligung  
10% mind. € 250; max. € 2.500 (nicht bei Brand und Explosion) 

Für Mietsachschäden an Räumen/Gebäuden durch Feuer, 
Explosion, Leitungswasser oder Abwasser 

Für Mietsachschäden an Räumen/Gebäuden durch sonstige Ursachen 
Höchstersatzleistung je Versicherungsjahr: € 500.000  
Selbstbeteiligung € 250   

Für sonstige Tätigkeitsschäden  
Höchstersatzleistung je Versicherungsjahr: € 500.000 

Für Mietsachschäden an beweglichen Sachen (sofern vereinbart) 
Selbstbeteiligung € 250 

Für Drohnen mit einem max. Abfluggewicht von 5 kg, (sofern vereinbart) 
pauschal für Personen- und Sachschäden 
Selbstbeteiligung € 250  

Tarifbeiträge pro Person 

 je € 95,00 

 je € 25,00 

+ 20 %

€ 25,00 
€ 120,00 

Fotograf 

Angestellte/Assistenten sofern sie für den VN tätig werden 
   (auch wenn sie nicht beim VN angestellt sind) 

Erhöhung  auf € 10.000.000   
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (PSV) 

Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
Einschluss der Drohnenhaftpflicht 
Einschluss der Privathaftpflicht  inkl. Privatschutz Premium € 35,00 

Hinzu kommt jeweils die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 19 %. 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung: 

AKTIVAS GmbH Versicherungsmakler 
Ludwigstr. 2a; 85622 Feldkirchen 
Tel.: +49 89 - 904 7557-0 
Email: foto@aktivas.de; URL: www.aktivas.de 
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